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AMTLICHES

¦ Schulleiter-Ausbildung
Graubünden 2003/05

Der Beginn des zweiten Ausbildungsgangs

an der Pädagogischen Fachhochschule

Graubünden (PFH GR) zur Schulleiterin/

zum Schulleiter ist auf den 30.6.2003

vorgesehen. Der Ausbildungsgang hat noch

freie Plätze. Die Anmeldungen werden in

der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung

resp. der Einzahlung der 1. Rate

berücksichtigt.

Informationen erhalten Sie unter

reto.stocker@pfh.gr.ch

oder Telefon 081 354 03 92.

¦ Zweitsprachunterricht
an den Primarschulen

und Kleinklassen

Bewerten im Zweitsprachunterricht

Mit Schreiben vom 18. Dezember 2002 hat

das Erziehungs-, Kultur- und

Umweltschutzdepartement den Schulbehörden

mitgeteilt, dass die Fächer «Deutsch»,

«Romanisch» oder «Italienisch» als

Zweitsprache in den bündnerischen Primarschulen

und Kleinklassen ab Schuljahr 2003/04 mit

Worten oder Noten bewertet werden und im

Sinne der gesamtheitlichen Beurteilung

promotions- und selektionswirksam sein

werden. Für das Schuljahr 2002/03 blei¬

ben die gültigen Zeugnisrichtlinien
unverändert. Folgende Überlegungen haben zu

diesem Entscheid geführt:

- Im Oktober 2000 hat der Grosse Rat

beschlossen, dass Italienisch oder Romanisch

auf der Volksschul-Oberstufe als

obligatorische Fremdsprache erteilt wird.

Mit Beginn des Schuljahres 2002/03 trat

dieser Beschluss in Kraft. Damit ist die

Fortsetzung der in der Primarschule

erlernten Fremdsprachen in der Volksschul-

Oberstufe gewährleistet. In Bezug auf die

in der Primarschule erlernten Fremdsprachen

heisst das, dass der Stellenwert dieser

Sprachen höher einzustufen ist. Diese

Tatsache sowie die gesamtschweizerisch

festzustellenden Tendenzen, den

Zweitsprachunterricht an der Primarschule

verbindlicher auszugestalten, verlangen ein

Überdenken der gegenwärtigen Praxis im

Zweitsprachunterricht.

- Die Verbindlichkeit des Zweitsprachunterrichtes

(ZSU) in den deutschsprachigen

Primarschulen und Kleinklassen ist durch

dessen Fortsetzung in der Volksschul-

Oberstufe eindeutig grösser geworden.

Bereits in den ersten Jahren, in denen dieser

Unterricht erteilt wird, hat sich gezeigt,

dass die Verbindlichkeit dieses Faches

ohne Bewertung bei den Betroffenen sehr

unterschiedlich ist. Sicher geht es mit der

Einführung der Bewertung des

Zweitsprachunterrichts nicht darum, einen

zusätzlichen Leistungsdruck auszulösen.

Doch drängt sich diese, nicht zuletzt im

Sinne einer Gleichstellung mit den übrigen

Fächern auf, damit dem ZSU genei eil

die entsprechende Bedeutung zukomm

- Das oft angeführte Argument, die Bew >r-

tung des Zweitsprachunterrichts Ita e-

nisch resp. Romanisch sei nicht zuläs; g,

weil diese Sprachen im Sinne einer «! e-

gegnungssprache» eingeführt worden

seien und eine Bewertung der spra. li-

lichen Fertigkeiten daher nicht in E n-

klang mit dieser Zielsetzung stehe, ist

nicht zutreffend. Der Begriff «Beg g-

nungssprache» kann nicht in diesem S n-

ne interpretiert werden. Die erwäh te

Aussage bezieht sich vielmehr auf lie

didaktischen Prinzipien, nach denen c e-

ser Unterricht erteilt werden soll. D ss

dabei die eigens dafür formulierten Le n-

ziele überprüft und bewertet werden ; )l-

len, widerspricht dem Prinzip nicht, dr ss

Italienisch resp. Romanisch als «Beg g-

nungssprache» erlernt werden.

-Schülerinnen und Schüler wollen in ier

Regel wissen, über welche sprachlict an

Fertigkeiten sie verfügen und wie di' se

von der Lehrperson eingestuft werden.

- Die im Frühjahr 2002 durchgeführte U n-

frage betreffend Bewertung des Zwct-

sprachunterrichts Italienisch/Romaniî :h

hat ergeben, dass eine Mehrheit der Le ir-

personen und der Schulbehörden, wek ie

Stellung genommen haben, die Bew >r-

tung in allen Klassen, in denen der ZSU

Italienisch resp. Romanisch erteilt wi d,

befürwortet.

Die neue Homepage vom Amt für Volksschule und Kindergarten ist ab sofort online!

Besuchen Sie uns unter www.avk-gr.ch

AmtfürVolkssc

21L
Afctua Iis ieret» Startseite

http ;//ww.ivk-gr ch/

¦ B| Amt für Voksscnuie und Kindergarten Graubünden
Uffioo per la scuola popolare e scuola de«"infanzia dei G

^J* Uffizi per tas scolas popolares e las scoSnas dal Grischu

Über uns M rt teHungen
und Termine

Inspektorate Gesetzliche
Grundlagen
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Quaderstrasse 17
7000 Chur
Telefon 081 257 2 7 36
Fax 081 257 21 51

Neu im Angebot finden Sie die Rubrik Stellenbörse: Eine Plattform
für Schufbehörden und Stellensuchende, welche elektronisch
zugängliche Informationen über das aktuelle Stellenangebot liefert.

Erweitert wurden auch die Rubriken der einzelnen Inspektoratsbezirk)
mit den Seiten «Mitteilungen» und «Termine».

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Amt für Volksschule und Kindergarten
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- nmer wieder wurde verlangt, dass für die

Bewertung des Zweitsprachunterrichts in

ollen Gemeinden die gleiche Regelung

gelten soll.

- jesamtschweizerisch zeichnet sich ab,

iass für den Fremdsprachenunterricht

im Ende der obligatorischen Schulzeit

jnd per Ende 6. Schuljahr Treffpunkte

estgelegt werden sollen.

- J\e an die Volksschule anschliessenden

Schultypen der Sekundarstufe II möchten

auf einen mehrjährigen, verbindlich

aufgebauten Fremdsprachenunterricht auf-

aauen können, um auch anderen

Fremdsprachen den notwendigen «Lernraum»

iur Verfügung stellen zu können.

P omotions- uns Selektionswirksamkeit
d s ZSU

V.ann auch in der Botschaft an den Grossen

R it, Heft 5/1996-97 sowie in den Erläuft

-ungen zur kantonalen Volksabstimmung

vc m 2. März 1997 festgehalten worden ist,

dass der ZSU in den Primarschulen und

K einklassen weder promotions- noch selek-

tijnswirksam sein darf, so zwingen die

zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen

und die bereits vorliegenden Feststelle

igen und Erfahrungen im ZSU, die 1997

gi machten Aussagen zu hinterfragen und

sì 3 mit den folgenden Überlegungen zu

konfrontieren.

- Im Rahmen einer gesamtheitlichen
Beurteilung der Schülerin/des Schülers kann

ain einzelnes Fach nicht grundsätzlich

ausgeklammert werden. Für die Zuweisung

der Schülerinnen und Schüler in die

/olksschul-Oberstufe ist gemäss der gülti-

gen Übertrittsverordnung (Art. 4 Abs. 1)

3ine gesamtheitliche Beurteilung massgebend.

In diesem Zusammenhang sind

Leistungen bzw. Fertigkeiten von Schüle-

innen und Schülern im Zweitsprachunterricht

Italienisch resp. Romanisch

ain wichtiges Indiz im Hinblick auf den zu

reffenden Zuweisungsentscheid. Die

Lehrperson, welche den Zuweisungsentscheid

trifft, wird die sprachlichen Fertigkeiten

im Zweitsprachunterricht - selbst

wenn sie bei der Selektion nicht einbezogen

werden dürften - bei der Beurteilung
nicht ausklammern können. Deshalb soll

künftig auch die Zweitsprache Italienisch

resp. Romanisch promotions- und

selektionswirksam sein.

-Wenn der Zweitsprachunterricht bewertet

wird, soll er auch wirksam sein bezüglich

der Promotion resp. Selektion.

- In den romanisch- und italienischsprachigen

Grundschulen ist der Zweitsprachunterricht

Deutsch seit jeher ein Fach,

das promotions- und selektionswirksam

ist. Eine Gleichstellung drängt sich auf,

auch wenn der Deutschunterricht in den

genannten Grundschulen in einer höheren

Anzahl wöchentlicher Lektionen

erteilt wird.

¦ Corso di lingua e di

cultura italiana

Intensivkurs in Locamo

vom 7. bis 18. Juli 2003

Die ALTA SCUOLA PEDAGOGICA (ASP) in

Locarno führt vom 7. bis 18. Juli einen

Intensivkurs Italienisch durch. Er ist für

jedermann offen, insbesondere aber für

Lehrerinnen und Lehrer gedacht. Lehrpersonen,

welche ihre Sprachkompetenz in

Italienisch erweitern und sich noch besser mit

den kulturellen und gesellschaftlichen
Verhältnissen der Svizzera italiana vertraut

machen wollen, empfehlen wir die Teilnahme

an diesem Kurs als Ergänzung zur obligatorischen

Weiterbildung ZSU.

Hier ein kurzer Beschrieb, wie er uns von

der ASP zugestellt worden ist:

Dopo le positive esperienze degli anni scorsi,

siamo contenti di poter offrire anche per

l'estate prossima il corso residenziale che si

terrà a Locamo dal 7 al 18 luglio 2003.

Di seguito indichiamo a grandi linee il

programma previsto (una versione più dettagliata

verrà trasmessa in seguito alle persone

che si sono iscritte).

- mattino: lezioni di lingua italiana e atelier

in cui i partecipanti saranno chiamati ad

assumere un ruolo attivo, affrontando temi

d'attualità e con modalità che

privilegeranno la comunicazione e lo scambio

interattivo fra i corsisti;

- pomeriggio: incontri, seminari, uscite sul

territorio concepiti per conoscere personaggi

ed esperienze significative legati

alla realtà della Svizzera italiana.

Durante le due settimane si effettueranno

delle gite dedicate alla scoperta del

patrimonio naturalistico, artistico ed architettonico

del Cantone Ticino.

Le spese per il corso sono a carico delle/dei

partecipanti.

L'importo richiesto ad ogni iscritto per il

finanziamento del corso è di 700 - franchi a

testa (escluso il pernottamento).

Ai partecipanti è richiesta una conoscenza

minima della lingua italiana.

Per ulteriori informazioni si può ricorrere al

seguente numero telefonico:

Telefono 091 816 02 14 o all'indirizzo

mail: pasquale.petruccelli@asp.ti-edu.ch

Die Anmeldung muss bis 19. April 2003

erfolgen und zwar direkt an:

Alta Scuola Pedagogica, Piazza San Francesco,

6600 Locamo.

Die Mitfinanzierung durch den Kanton ist

nicht möglich. Wir empfehlen, mit den

zuständigen Behörden die Übernahme der

Kosten abzuklären.

Amt für Volksschule und Kindergarten

Projektleitung ZSU

¦ Gesundheitsförderung

und Prävention

an Schulen

Ausschreibung von Tandem-plus

stufenübergreifender Lehrgang zur

Koordinatorin oder zum Koordinator

für Gesundheitsförderung und

Umweltbildung in der Volksschule

und im Kindergarten.

Vom 7. August 2003 bis 14. Mai 2004 findet

wiederum ein Tandem-plus-Kurs für

Lehrpersonen in der Volksschule und im

Kindergarten statt. Ziel des einjährigen

Lehrgangs ist es, gesundheitsfördernde

Projekte im Schulhaus oder in der

Schulgemeinde in Gang zu setzen, zu begleiten

und zu evaluieren. Wer dies schon selber

versucht hat, weiss um die Bedeutung von

guten Grundlagen insbesondere für die

Durchführung von grösseren Projekten.

Die gesamte Kursausschreibung ist bereits

im Januar an alle Schulen und

Schulbehörden versandt worden. Der Kurs steht

auch dieses Jahr Lehrpersonen aus dem

SCHUL-
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Kanton Graubiinden zur Verfügung. 2002

konnten trotz Ausschreibung leider keine

Interessentinnen und Interessenten aus

dem Kanton Graubünden am Kurs

teilnehmen. Um so mehr ist zu hoffen, dass

sich dieses Jahr Tandems mit den

notwenigen freien Kapazitäten für diese

Zusatzausbildung in Gesundheitsförderung

und Umweltbildung finden.

Für Interessierte findet am 12. März 2003

um 18.00 Uhr ein Informationsabend im

ZEPRA Chur an der Unteren Gasse 23 statt.

Anmeldungen sind erbeten bis 5. März

2003 an: ZEPRA Chur über Tel. 081 250

03 16 oder per E-Mail an iris.monstein@gd-

zepra.sg.ch.

Letzter Anmeldetermin für den Kurs ist der

30. April 2003.

Die Kurskosten können dank Beiträgen von

ZEPRA und des Bundesamtes für Gesundheit

BAG tief gehalten werden. Teilnehme- n-

den aus dem Kanton Graubünden kann auf

Antrag über das Amt für Volksschule und

Kindergarten ein Beitrag an die Reiselosten

ausgerichtet werden.

Amt für Volksschule und Kindergarten

Koordination Gesundheitsförderung und

Prävention an Schulen
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